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A 144 
 

Anfrage Urban Frye und Mit. über die Ausschaffung einer Mutter mit 

schwer traumatisierter Tochter am 11. November 2019 

 
eröffnet am 02.12.2019  
 
 
Hintergrund: Am 11. November 2019 wurde eine 54-jährige Mutter, die in Tschetschenien 
mehrfach schwer misshandelt worden war, auf offener Strasse festgenommen. Im Anschluss 
führten zwei Polizistinnen ihre 12-jährige Tochter aus der Heilpädagogischen Schule aus 
dem Klassenzimmer ab. Dies geschah so schnell, dass keinerlei Abschied von den Klassen-
kameraden und der Lehrerin möglich war. Im Anschluss wurden Mutter und Tochter an einen 
unbekannten Ort gebracht, um dann nach Belgien ausgeschafft zu werden.  
 
Die Pfarrei St. Leodegar gewährte der Familie seit genau einem Jahr Kirchenasyl, da sie der 
Ansicht ist, dass es vor allem für die schwer traumatisierte Tochter, die in ihrer frühen Kind-
heit in Tschetschenien ebenfalls schwer misshandelt worden war und seit 2010 auf der 
Flucht ist, nicht zumutbar sei, erneut nach Belgien ausgeschafft zu werden. Dort wurden Mut-
ter und Tochter nach einer freiwilligen Rückkehr im April 2018 ohne jede Unterstützung auf 
der Strasse stehen gelassen, nachdem ihnen mitgeteilt worden war, dass ihr Asylgesuch ab-
gelehnt worden sei. Es ist deswegen zu befürchten, dass die Familie direkt nach Tschetsche-
nien ausgeschafft wird, ohne dass ihr Asylgesuch in Belgien materiell und mit Blick auf die 
sehr hohe Verletzlichkeit der Tochter geprüft wird.  
 
Von der Kantonsregierung werden Antworten auf folgende Fragen erwartet: 
1. Hat der Regierungsrat selbst den Auftrag zur Ausschaffung der verletzlichen Familie ge-

geben? 
2. Warum konnte die Kantonsregierung in diesem speziellen Einzelfall die Ausschaffung 

nicht aussetzen, so wie es zum Beispiel der Kanton Basel-Stadt in einem anderen Fall 
getan hat? 

3. Wieso missachtet die Kantonsregierung die psychische Verfassung der Tochter, obschon 
ein medizinisches Gutachten attestiert, dass eine Ausschaffung vollkommen kontraindi-
ziert sei? 

4. Warum reagiert die Kantonsregierung mit solcher Härte auf das Kirchenasyl, welches zu 
jedem Zeitpunkt transparent durchgeführt wurde? Der Aufenthaltsort war den Behörden 
immer bekannt.  

5. Warum nahm der zuständige Regierungsrat nicht persönlich zum Vorgehen der Polizei 
Stellung, zum Beispiel beim Gespräch mit dem Leiter des Amtes für Migration und den 
Vertreterinnen und Vertretern der Kirche am 11. November? 

6. Wie kann der Regierungsrat es vertreten, ein Kind vor den Augen seiner Klassenkamera-
den aus dem Schulzimmer einer heilpädagogischen Schule abzuführen?  

7. Warum wurde es den kirchlichen Vertretern, die die Familie ein Jahr intensiv begleitet 
und betreut haben, verwehrt, sich wenigstens zu verabschieden?  

8. Warum durften die Betroffenen kein einziges Telefongespräch führen, wie es eigentlich 
vorgesehen wäre? 

9. Warum haben weder der zuständige diensthabende Polizeiverantwortliche noch das Amt 
für Migration es erlaubt, dass die Anwältin der Familie diese während der Ausschaffungs-
haft besuchen oder mindestens telefonisch sprechen konnte? 
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10. Ging es dem Regierungsrat in erster Linie darum, das Gesetz durchzusetzen, ohne 
Rücksicht auf die schweren Folgeschäden der betroffenen Menschen? Zumal dem Kan-
ton aus dem Kirchenasyl keine Kosten entstanden sind, weil die Kirche sämtliche Auf-
wendungen übernommen hat. 

 
Frye Urban 
Kurer Gabriela  
Schmutz Judith  
Frey Maurus  
Estermann Rahel  
Hofer Andreas  
Arnold Valentin  
Bucher Noëlle  
Zbinden Samuel  
Koch Hannes  
Sager Urban  
Muff Sara  
Fässler Peter  
Candan Hasan  
Zemp Baumgartner Yvonne 
Budmiger Marcel  
Ledergerber Michael  
Agner Sara  
Wimmer-Lötscher Marianne  
Meyer Jörg  
Engler Pia  
Schuler Josef  
Schwegler-Thürig Isabella 
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Anfrage Urban Frye und Mit. über die Ausschaffung einer Mutter mit schwer traumatisierter Tochter am 11. November 2019



eröffnet am 02.12.2019 Datum wird vom Sekretariat mit Daten nachtragen ergänzt





Hintergrund: Am 11. November 2019 wurde eine 54-jährige Mutter, die in Tschetschenien mehrfach schwer misshandelt worden war, auf offener Strasse festgenommen. Im Anschluss führten zwei Polizistinnen ihre 12-jährige Tochter aus der Heilpädagogischen Schule aus dem Klassenzimmer ab. Dies geschah so schnell, dass keinerlei Abschied von den Klassenkameraden und der Lehrerin möglich war. Im Anschluss wurden Mutter und Tochter an einen unbekannten Ort gebracht, um dann nach Belgien ausgeschafft zu werden. 



Die Pfarrei St. Leodegar gewährte der Familie seit genau einem Jahr Kirchenasyl, da sie der Ansicht ist, dass es vor allem für die schwer traumatisierte Tochter, die in ihrer frühen Kindheit in Tschetschenien ebenfalls schwer misshandelt worden war und seit 2010 auf der Flucht ist, nicht zumutbar sei, erneut nach Belgien ausgeschafft zu werden. Dort wurden Mutter und Tochter nach einer freiwilligen Rückkehr im April 2018 ohne jede Unterstützung auf der Strasse stehen gelassen, nachdem ihnen mitgeteilt worden war, dass ihr Asylgesuch abgelehnt worden sei. Es ist deswegen zu befürchten, dass die Familie direkt nach Tschetschenien ausgeschafft wird, ohne dass ihr Asylgesuch in Belgien materiell und mit Blick auf die sehr hohe Verletzlichkeit der Tochter geprüft wird. 



Von der Kantonsregierung werden Antworten auf folgende Fragen erwartet:

1. Hat der Regierungsrat selbst den Auftrag zur Ausschaffung der verletzlichen Familie gegeben?

2. Warum konnte die Kantonsregierung in diesem speziellen Einzelfall die Ausschaffung nicht aussetzen, so wie es zum Beispiel der Kanton Basel-Stadt in einem anderen Fall getan hat?

3. Wieso missachtet die Kantonsregierung die psychische Verfassung der Tochter, obschon ein medizinisches Gutachten attestiert, dass eine Ausschaffung vollkommen kontraindiziert sei?

4. Warum reagiert die Kantonsregierung mit solcher Härte auf das Kirchenasyl, welches zu jedem Zeitpunkt transparent durchgeführt wurde? Der Aufenthaltsort war den Behörden immer bekannt. 

5. Warum nahm der zuständige Regierungsrat nicht persönlich zum Vorgehen der Polizei Stellung, zum Beispiel beim Gespräch mit dem Leiter des Amtes für Migration und den Vertreterinnen und Vertretern der Kirche am 11. November?

6. Wie kann der Regierungsrat es vertreten, ein Kind vor den Augen seiner Klassenkameraden aus dem Schulzimmer einer heilpädagogischen Schule abzuführen? 

7. Warum wurde es den kirchlichen Vertretern, die die Familie ein Jahr intensiv begleitet und betreut haben, verwehrt, sich wenigstens zu verabschieden? 

8. Warum durften die Betroffenen kein einziges Telefongespräch führen, wie es eigentlich vorgesehen wäre?

9. Warum haben weder der zuständige diensthabende Polizeiverantwortliche noch das Amt für Migration es erlaubt, dass die Anwältin der Familie diese während der Ausschaffungshaft besuchen oder mindestens telefonisch sprechen konnte?

10. Ging es dem Regierungsrat in erster Linie darum, das Gesetz durchzusetzen, ohne Rücksicht auf die schweren Folgeschäden der betroffenen Menschen? Zumal dem Kanton aus dem Kirchenasyl keine Kosten entstanden sind, weil die Kirche sämtliche Aufwendungen übernommen hat.



Frye Urban

Kurer Gabriela 

Schmutz Judith 

Frey Maurus 

Estermann Rahel 

Hofer Andreas 

Arnold Valentin 

Bucher Noëlle 

Zbinden Samuel 

Koch Hannes 

Sager Urban 

Muff Sara 

Fässler Peter 

Candan Hasan 

[bookmark: _GoBack]Zemp Baumgartner Yvonne

Budmiger Marcel 

Ledergerber Michael 

Agner Sara 

Wimmer-Lötscher Marianne 

Meyer Jörg 

Engler Pia 

Schuler Josef 

Schwegler-Thürig Isabella

04.12.2019, 13:50:54, 04.12.2019, 



		2001KR.1958 / A-144

		 



		[bookmark: FusszeileFolgeseiten]

		







image1.emf



image2.png



